
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/11/22 1Ob454/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1961

Norm

ABGB §440

Rechtssatz

§ 440 ABGB 0ndet auf den bücherlichen Erwerber einer Liegenschaft, von der bereits außerbücherlich eine Parzelle

abgetrennt und vorher einem Dritten veräußert wurde, der im Kaufvertrag diese Parzelle nicht mit erwerben hat, keine

Anwendung.
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